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8 0 2 . Bundesgesetz: Bundesforschungs- und Prüfzentrum Arsenal — ArsenalG
(NR: GP XVIII RV 1225 AB 1265 S. 133. BR: 4642 AB 4650 S. 575.)

8 0 3 . Bundesgesetz: Änderung des Bundesgesetzes über die Gründung der Hochschule für Bildungswissen-
schaften in Klagenfurt
(NR: GP XVIII AB 1262 S. 133. BR: AB 4648 S. 575.)

8 0 4 . Bundesgesetz: Änderung des Universitäts-Organisationsgesetzes
(NR: GP XVIII AB 1263 S. 133. BR: AB 4649 S. 575.)

802. Bundesgesetz über das Bundesfor-
schungs- und Prüfzentrum Arsenal —

ArsenalG

Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1. Das Bundesforschungs- und Prüfzentrum
Arsenal ist eine betriebsähnliche Einrichtung des
Bundes. Es untersteht dem Bundesminister für
Wissenschaft und Forschung.

§ 2. Dem Bundesforschungs- und Prüfzentrum
Arsenal obliegt es, unter Bedachtnahme auf die
Bedürfnisse der Wirtschaft und der Gesellschaft
Forschungs- und Entwicklungsaufgaben sowie
andere wissenschaftliche Tätigkeiten in den Fachge-
bieten Elektrotechnik, Geotechnik, Maschinenbau-
technik, Bautechnik, Energietechnik, Verkehrstech-
nik, Umwelttechnik und verwandten Techniken
durchzuführen.

§ 3. Im Rahmen der in § 2 angeführten
Fachgebiete hat das Bundesforschungs- und Prüf-
zentrum Arsenal insbesondere folgende Aufgaben:

1. Gewinnung von Erkenntnissen nach wissen-
schaftlichen und technischen Methoden als
Grundlage für die Aufgaben gemäß 2 2 bis 4;

2. Durchführung von Forschungen und Entwick-
lungen gegen Entgelt;

3. Durchführung technischer Versuche und
Prüfungen sowie anderer wissenschaftlicher
Tätigkeiten, Erstellung von Befunden, Gut-
achten, Berichten, Zertifikaten und Zeugnis-
sen gegen Entgelt;

4. Dokumentation, Informationsvermittlung und
Beratung gegen Entgelt.

§ 4. (1) Dem Bundesforschungs- und Prüfzen-
trum Arsenal kommt insofern eigene Rechtspersön-
lichkeit zu, als es berechtigt ist, durch

1. unentgeltliche Rechtsgeschäfte,

2. Förderungen des Bundes, soweit sie im
Zusammenhang mit der Beteiligung des
Bundesforschungs- und Prüfzentrums Arsenal
an internationalen Forschungsprogrammen
stehen, und Förderungen anderer Rechtsträ-
ger,

3. Verträge über die Durchführung von For-
schungs- und Entwicklungsaufgaben (§ 3 Z 2)
im Auftrag Dritter im Sinne des § 15 Abs. 2 bis
4 des Forschungsorganisationsgesetzes —
FOG, BGBl. Nr. 341/1981,

4. Herstellung, Verlag und Vertrieb von Druck-
werken, Ton-, Bild- und Datenträgern, die mit
den Aufgaben des Bundesforschungs- und
Prüfzentrums Arsenal in unmittelbarem Zu-
sammenhang stehen,

5. Beteiligungen an Unternehmen, juristischen
Personen oder Gesellschaften des bürgerlichen
Rechts, Mitgliedschaften zu Vereinen, ande-
ren juristischen Personen oder zwischenstaat-
lichen Organisationen, die im Zusammenhang
mit den Aufgaben des Bundesforschungs- und
Prüfzentrums Arsenal stehen,

6. Durchführung von Fachveranstaltungen
Vermögen und Rechte zu erwerben und hiervon im
eigenen Namen zur Erfüllung seiner Aufgaben
Gebrauch zu machen.

(2) Der Erwerb von Beteiligungen oder Mitglied-
schaften gemäß Z 5 setzt die Genehmigung durch
den Bundesminister für Wissenschaft und For-
schung voraus.

(3) Auf Dienstverträge, die im Rahmen der
eigenen Rechtspersönlichkeit abgeschlossen wer-
den, ist das Angestelltengesetz, BGBl.
Nr. 292/1921, anzuwenden.

(4) Für Verbindlichkeiten, die aus Rechtsgeschäf-
ten im Rahmen der eigenen Rechtspersönlichkeit
entstehen, trifft den Bund keine Haftung.
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(5) Soweit das Bundesforschungs- und Prüfzen-
trum Arsenal im Rahmen der eigenen Rechtspersön-
lichkeit tätig wird, hat es nach den Grundsätzen
eines ordentlichen Kaufmannes zu gebaren. Es hat
dem Bundesminister für Wissenschaft und For-
schung jährlich einen Gebarungsvoranschlag sowie
einen Rechnungsabschluß vorzulegen und jederzeit
Einsicht in die Gebarungsunterlagen zu gewähren.
Die Buchführung sowie die sonstige Vermögens-,
Personal- und Inventarverwaltung im Rahmen der
eigenen Rechtspersönlichkeit kann das Bundesfor-
schungs- und Prüfzentrum Arsenal selbst besorgen
oder durch Dritte besorgen lassen; gegen Entgelt
können aus dem Vermögen gemäß Abs. 1 auch
Verwaltungseinrichtungen des Bundes damit beauf-
tragt werden.

(6) Soweit das Bundesforschungs- und Prüfzen-
trum Arsenal aus dem Vermögen im Rahmen der
eigenen Rechtspersönlichkeit dem Bund Geldmittel
zur Einstellung von Bundesbediensteten gemäß
Vertragsbedienstetengesetz, BGBl. Nr. 86/1948,
zur Verfügung stellt, sind diese Geldmittel im Sinne
des § 17 Abs. 5 des Bundeshaushaltsgesetzes —
BHG, BGBl. Nr. 213/1986, zweckgebunden für die
Personalkosten dieser Bundesbediensteten zu ver-
wenden.

(7) Die Geschäftsführung und Gebarung des
Bundesforschungs- und Entwicklungszentrums Ar-
senal im Rahmen seiner eigenen Rechtspersönlich-
keit unterliegt nach Maßgabe der folgenden
Bestimmungen der Aufsicht des Bundesministers für
Wissenschaft und Forschung:

1. Die Organe des Bundesforschungs- und
Prüfzentrums Arsenal sind verpflichtet, in
allen Angelegenheiten der eigenen Rechtsper-
sönlichkeit dem Bundesminister für Wissen-
schaft und Forschung auf Verlangen Aus-
künfte zu erteilen sowie ihm Geschäftsstücke
und Unterlagen über die von ihm bezeichneten
Gegenstände vorzulegen, von ihm angeord-
nete Erhebungen durchzuführen und Über-
prüfungen an Ort und Stelle vornehmen zu
lassen.

2. Der Bundesminister für Wissenschaft und
Forschung hat Entscheidungen aufzuheben,
die im Widerspruch zu geltenden Rechtsvor-
schriften stehen. In diesem Fall ist der Direktor
des Bundesforschungs- und Prüfzentrums
Arsenal verpflichtet, den der Rechtsanschau-
ung des Bundesministers für Wissenschaft und
Forschung entsprechenden Rechtszustand mit
allen ihm rechtlich zu Gebote stehenden Mittel
herzustellen. Kommt er dieser Verpflichtung
innerhalb der ihm vom Bundesminister für
Wissenschaft und Forschung hiefür zu setzen-
den angemessenen Frist nicht nach, hat der
Bundesminister für Wissenschaft und For-
schung die zur Herstellung des seiner
Rechtsanschauung entsprechenden Rechtszu-
standes erforderlichen Maßnahmen zu setzen.

(8) Die Gebarung des Bundesforschungs- und
Prüfzentrums Arsenal unterliegt, auch insoweit sie
sich aus der eigenen Rechtsfähigkeit ergibt, der
Kontrolle durch den Rechnungshof.

§ 5. Das Bundesforschungs- und Prüfzentrum
Arsenal kann die von ihm genutzten Räumlichkei-
ten und Liegenschaften für die Abhaltung von
Veranstaltungen, die mit den Aufgaben des
Bundesforschungs- und Prüfzentrums im Zusam-
menhang stehen, nach Maßgabe der haushaltsrecht-
lichen Bestimmungen des Bundes Personen und
Personengruppen zur Verfügung stellen, soweit
dadurch die Erfüllung seiner Aufgaben nicht
beeinträchtigt wird. Eine angemessene Vergütung
kann verlangt werden, die im Sinne des § 17 Abs. 5
des Bundeshaushaltsgesetzes — BHG, BGBl.
Nr. 213/1986, zur Abdeckung der durch die
Abhaltung dieser Veranstaltungen entstehenden
Mehrausgaben für Zwecke des Bundesforschungs-
und Prüfzentrums Arsenal zu verwenden ist.

§ 6. Die Entgelte für die Inanspruchnahme der
Leistungen des Bundesforschungs- und Prüfzen-
trums Arsenal sind vom Bundesminister für
Wissenschaft und Forschung in einer Tarifordnung
festzulegen. Die Höhe der Entgelte ist nach
wirtschaftlichen Grundsätzen zu bemessen.

§ 7. (1) Das Bundesforschungs- und Prüfzentrum
Arsenal wird vom Direktor geleitet und nach außen
vertreten.

(2) Der Direktor, der vom Bundesminister für
Wissenschaft und Forschung zu bestellen ist, kann
auf Zeit, für eine Funktionsperiode von fünf Jahren
bestellt werden. Eine Weiterbestellung ist zulässig.
Die §§ 16 bis 19 des Ausschreibungsgesetzes 1989
— AusG, BGBl. Nr. 85, sind in diesem Falle
sinngemäß anzuwenden. Auf ein zur Ausübung
dieser Funktion begründetes privatrechtliches
Dienstverhältnis ist § 4 Abs. 4 des Vertragsbedien-
stetengesetzes, BGBl. Nr. 86/1948, nicht anzuwen-
den.

§ 8. (1) Der Bundesminister für Wissenschaft und
Forschung hat für das Bundesforschungs- und
Prüfzentrum Arsenal eine Geschäftsordnung ein-
schließlich einer Geschäftseinteilung zu erlassen.

(2) Diese hat insbesondere nähere Bestimmungen
zu enthalten über

1. die Leitung und organisatorische Gliederung,
2. den Dienstbetrieb und die Inanspruchnahme

der Leistungen,
3. die Erstellung von Arbeitsprogrammen, Tätig-

keitsberichten und Leistungsbegutachtungen
(Evaluierung),

4. die Zusammenarbeit mit anderen Bundes-
dienststellen,

5. die Überlassung von Räumen und Liegen-
schaften gemäß § 5 und

6. die Planung und Durchführung von Aktivitä-
ten im Bereich der Teilrechtsfähigkeit gemäß
§ 4.
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(3) Der Bundesminister für Wissenschaft und
Forschung kann in der Geschäftsordnung zur
Beratung des Direktors einen Beirat einrichten. Die
Kompetenzen des Beirats, die Zahl, die Bestellung
und die Abberufung der Mitglieder sowie die
Beschlußerfordernisse sind in der Geschäftsordnung
näher zu regeln.

(4) Die Tätigkeit im Beirat ist ehrenamtlich.

§ 9. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner
1994 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt das Bundesgesetz vom
2. Februar 1983 über die Bundesversuchs- und
Forschungsanstalt Arsenal, BGBl. Nr. 139, außer
Kraft.

(3) Dieses Bundesgesetz tritt mit 31. Dezember
1996 außer Kraft.

§ 10. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist der Bundesminister für Wissenschaft und
Forschung betraut.

Klestil
Vranitzky

803. Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz
über die Gründung der Hochschule für
Bildungswissenschaften in Klagenfurt geändert

wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Das Bundesgesetz über die Gründung der
Hochschule für Bildungswissenschaften in Klagen-
furt, BGBl. Nr. 48/1970, in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 58/1981, wird wie folgt
geändert:

1. Der Titel des Abschnittes I lautet:

„Universität Klagenfurt"

2. Der § 1 lautet:

„§ 1. (1) Der Universität Klagenfurt obliegt nach
Maßgabe der im § 1 des Allgemeinen Hochschul-
Studiengesetzes, BGBl. Nr. 177/1966 in der jeweils
geltenden Fassung, festgelegten Grundsätze und
Ziele die wissenschaftliche Forschung und Lehre auf
den Gebieten der Kulturwissenschaften sowie der
Wirtschaftswissenschaften und der Informatik.

(2) Der Universität Klagenfurt obliegt nach
Maßgabe besonderer studienrechtlicher Vorschrif-
ten auf den ihr anvertrauten Gebieten der
Wissenschaften die Durchführung von ordentlichen
Studien gemäß § 13 und § 13a des Allgemeinen
Hochschul-Studiengesetzes sowie von Hochschul-

kursen und Hochschullehrgängen, insbesondere zur
Fortbildung und für höhere Studien."

3. Der § 3 lautet:

„§ 3. Die Regelung der Organisation der
Universität Klagenfurt ist einem besonderen Bun-
desgesetz vorbehalten. Die Einrichtungen der
Universität Klagenfurt sind so zu gestalten, daß sie
in zweckmäßiger Weise den Grundsätzen und
Zielen der Studien gemäß § 1 des Allgemeinen
Hochschul-Studiengesetzes entsprechen."

4. Der § 11 entfällt.

5. Der § 12 lautet:

„§ 12. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist der Bundesminister für Wissenschaft und
Forschung, in den Angelegenheiten mit finanzieller
Auswirkung für den Bund im Einvernehmen mit
dem Bundesminister für Finanzen, hinsichtlich der
Bestimmungen des § 5 Abs. 5, hinsichtlich der
Genehmigung der Bestimmungen des Statuts des
Klagenfurter Hochschulfonds über den Bauaus-
schuß gemäß § 5 Abs. 6 sowie hinsichtlich der
Bestimmungen des § 6 Abs. 4 und 5 im Einverneh-
men mit dem Bundesminister für wirtschaftliche
Angelegenheiten betraut."

6. Der § 13 lautet:

„§ 13. Der Titel des Abschnittes I sowie die §§ 1,
3 und 12 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 803/1993 treten mit 1. Oktober 1993 in Kraft."

Klestil

Busek

8 0 4 . Bundesgesetz, mit dem das Universitäts-
Organisationsgesetz geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Universitäts-Organisationsgesetz, BGBl.
Nr. 258/1975, zuletzt geändert durch das Bundes-
gesetz BGBl. Nr. 103/1993, wird wie folgt geän-
dert:

1. Der § 11 Abs. 1 lit. 1 lautet:

„1) die Universität Klagenfurt."

2. Der § 12 Abs. 8 lautet:

„(8) Die Universität Klagenfurt gliedert sich in
folgende Fakultäten:

a) Fakultät für Kulturwissenschaften;
b) Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und

Informatik."
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3. Dem § 12 wird folgender Abs. 9 angefügt:

„(9) Die Montanuniversität Leoben, die Universi-
tät für Bodenkultur Wien, die Veterinärmedizini-
sche Universität Wien sowie die Wirtschaftsuniver-
sität Wien sind nicht in Fakultäten gegliedert."

4. Der § 13 Abs. 1 lautet:

„(1) Die im § 12 Abs. 1 bis 8 genannten
Universitäten gliedern sich, unbeschadet der Abs. 2
bis 6, in Fakultäten (§§ 61 bis 68), die zentrale
Verwaltung (§§ 78 bis 82) und besondere Universi-
tätseinrichtungen (§§ 83 bis 94). Die im § 12 Abs. 9
genannten Universitäten gliedern sich, unbeschadet
der Abs. 2 bis 6, in Fachgruppen (§ 62), die zentrale
Verwaltung und besondere Universitätseinrichtun-
gen. Die Universitäten mit Fakultätsgliederung
werden vom Akademischen Senat (§§ 72 und 73) als
oberstem Kollegialorgan und vom Rektor (§ 74), die
Universitäten ohne Fakultäten vom Universitätskol-
legium (§§ 75 und 76) als oberstem Kollegialorgan
und vom Rektor (§ 77) geleitet."

Artikel II

Übergangsbestimmungen

(1) Das Universitätskollegium übt seine Funktion
bis zur Konstituierung des Akademischen Senates
der Universität Klagenfurt aus.

(2) Der Bundesminister für Wissenschaft und
Forschung hat nach Anhörung des Universitätskol-
legiums über die Zuordnung der Institute an die
beiden Fakultäten der Universität Klagenfurt zu
entscheiden.

(3) Die Fakultätskollegien bzw. die Dekane der
Universität Klagenfurt sind unverzüglich nach
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes und nach
Zuordnung der Institute zu konstituieren bzw. zu
wählen.

(4) Nach Konstituierung der Fakultätskollegien
sowie nach Wahl der Dekane ist an der Universität
Klagenfurt der Akademische Senat zu konstituie-
ren.

(5) Der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses
Bundesgesetzes amtierende Rektor und der Prorek-
tor üben bis zum Ablauf ihrer Funktionsperiode
diese Funktionen weiter aus.

Artikel III

Inkrafttreten

Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Oktober 1993 in
Kraft.

Klestil

Busek


